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Rechtssatz

Keine Folge

Verhängung einer Verwaltungsstrafe wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Mit dem vom Antragsteller vorgebrachten Argument, daß das mit der bekämpften Entscheidung verbundene

Führerscheinentzugsverfahren einen unverhältnismäßigen Nachteil für ihn bewirken würde, wurde nicht hinreichend

deutlich gemacht, inwieweit im gegenständlichen Verfahren sein eigenes Interesse das Interesse der Behörde am

sofortigen Vollzug überwiegt. Denn das Führerscheinentzugsverfahren ist getrennt vom Verwaltungsstrafverfahren

abzuführen.
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